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(54) Unterseeboot mit einer Schleppleine

(57) Das Unterseeboot ist mit einer Notschleppleine
ausgestattet, die im Bugbereich (7) des Schiffskörpers

gestaut ist und mit einer Hilfsleine (1) verbunden ist, die
vom Bugbereich (7) bis zum Turm (3) in oder an der Au-
ßenhaut (6) des Bootes geführt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Unterseeboot mit einer
Schleppleine.
[0002] Um ein Unterseeboot im Havariefall oder bei
Ausfall des Eigenantriebs auch in schwerer See bergen
zu können, ist es bekannt, eine Schleppleine hierzu vor-
zusehen. Diese ist üblicherweise vom Bug des Schiffes
in einer längs des Schiffskörpers verlaufenden, nach au-
ßen abgeschlossenen Nut geführt, die im Turm endet,
so dass auch bei schwerer See eine im Turm befindliche
Person in der Lage ist, das Ende der Schleppleine an
das schleppende Fahrzeug zu übergeben bzw. an einer
Hilfsleine festzumachen, mit der das Schleppseil dann
zum schleppenden Fahrzeug verbracht wird.
[0003] Da die Außenhaut bei insbesondere militärisch
eingesetzten Unterseebooten möglichst strömungsgün-
stig und glatt sein sollte, um die akustische Signatur so
gering wie möglich zu halten, zählt es zum Stand der
Technik, bei Unterseebooten, deren Außenhaut aus
Stahl besteht, diese Nut nach außen hin durch Bleche
abzuschließen und zu verkleiden, die dann aufgrund der
auf die Schleppleine wirkende Zugkraft zur Seite gebo-
gen werden, so dass die Schleppleine aus der Nut aus-
treten kann und freigelegt wird, bis sie gespannt zwi-
schen der Anschlagstelle im Bugbereich des Untersee-
boots und der Anschlagstelle am schleppenden Fahr-
zeug gespannt ihre Funktion beim Schleppen erfüllt.
[0004] Bei modernen Unterseebooten ist die Außen-
haut nicht aus Stahl, sondern großteils aus faserverstärk-
tem Kunststoff gebildet. Um hier eine solche Nut vorzu-
sehen, ist es erforderlich, dass die in den einzelnen
Kunststofftafeln anzubringende und vorzufertigenden
Nuten nach dem späteren Montieren exakt zu einander
fluchten, da sonst kein durchgängiger Kanal zur Aufnah-
me der Schleppleine gebildet ist. Zwar ist in DE 93 13
337 U1 beschrieben, das Schleppseil nicht unmittelbar
in dieser Nut zu führen, sondern ein elastisches Hohl-
profil einzusetzen, das gewisse Ungenauigkeiten aus-
gleichen kann und die Nut gleichzeitig nach außen hin
bündig abschließt, doch erfordert auch die dort beschrie-
bene Konstruktion stets die recht aufwändige Fertigung
der Nut innerhalb der Platten bereits bei der Herstellung.
[0005] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, ein Unterseeboot so auszubilden,
dass einerseits die Übergabe der Schleppleine vom
Turm aus möglich ist, andererseits jedoch der vorbe-
schriebene Fertigungsaufwand deutlich vermindert wird.
[0006] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch
ein Unterseeboot mit den in Anspruch 1 angegebenen
Merkmalen erfüllt.
[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen, der nachfolgenden Be-
schreibung und der Zeichnung angegeben.
[0008] Das erfindungsgemäße Unterseeboot weist ei-
ne Schleppleine auf, die im Bugbereich des Schiffskör-
pers gestaut ist und mit einer Hilfsleine verbunden ist,
die vom Bugbereich bis zum Turm in oder an der Außen-

haut geführt ist.
[0009] Grundgedankte der vorliegenden Erfindung ist
es, nicht die Schleppleine selbst von ihrer Anschlagstelle
im Bugbereich bis zum Turm zu führen, sondern lediglich
eine Hilfsleine in diesen Bereich zu führen und die
Schleppleine selbst im Bugbereich zu stauen. Dies hat
den Vorteil, dass die Führung längs der Außenhaut bis
zum Turm nicht für die Schleppleine selbst, sondern le-
diglich für eine Hilfsleine dimensioniert und gefertigt wer-
den muss, die, da sie lediglich zur Übergabe der Schlepp-
leine dient, nicht für die von der Schleppleine aufzuneh-
menden hohen Zugkräfte ausgelegt sein muss. Die Hilfs-
leine kann also deutlich kleiner dimensioniert werden,
was zu kleineren Abmessungen und damit zu einer ko-
stengünstigeren und einfacheren Konstruktion führt. So
kann, wenn beispielsweise die Hilfsleine als Stahlseil
ausgebildet ist, eine Nut in der Außenhaut durch Einfrä-
sen nach der Montage der Kunststofftafeln hergestellt
werden, was wesentlich kostengünstiger ist, als eine sol-
che vorzufertigen. Eine solche Nut kann nach Einlegen
der Hilfsleine durch geeignete Dichtstoffe verfüllt wer-
den, so dass sich eine sehr glatte und signaturarme Au-
ßenhaut in diesem Bereich bildet.
[0010] Die im Bugbereich gestaute Schleppleine ist
vorteilhaft mit einem Ende mit dem unterseebootseitigen
Schlepphaken verbunden oder in sonstiger geeigneter
Weise so am Bootskörper angeschlagen, dass eine für
den Schleppvorgang ausreichend stabile Verbindung mit
dem Bootskörper gebildet ist.
[0011] Vorteilhaft ist die Hilfsleine durch ein im Ver-
gleich zur Schleppleine dünnes Seil, insbesondere
Stahlseil gebildet. Eine derartige Hilfsleine kann bei-
spielsweise durch ein nur 8 mm dickes Stahlseil gebildet
sein, das in einer Nut der Außenhaut liegt. Gemäß der
Erfindung muss die Hilfsleine nicht zwingend innerhalb
der Außenhaut liegen, sondern kann, wenn dies die Strö-
mungs- und Signaturanforderungen zulassen, auch
durch einen entsprechenden Aufbau auf der Außenhaut
gebildet sein, beispielsweise durch einen zur Außenhaut
hin abgeflachten Kanal.
[0012] Vorteilhaft wird die Hilfsleine jedoch in eine in
der Außenhaut angeordnete Nut eingefügt, die kosten-
günstig nach Abschluss der Montage der Außenhaut ge-
bildet wird, beispielsweise durch Fräsen. Eine solche Nut
kann in einfacher Weise durch ein Dichtmittel abge-
schlossen werden, so dass nach Montage der Hilfsleine
diese Nut wieder bündig mit der übrigen Außenhaut ab-
schließend verschlossen ist.
[0013] Die Schleppleine selbst wird vorteilhaft in min-
destens einem Staufach angeordnet, und zwar bevor-
zugt mäanderförmig. Dabei ist ein solches Staufach
zweckmäßigerweise so ausgebildet, dass es eine Öff-
nung aufweist, durch welche die Schleppleine zunächst
nahe der Vorderseite des Staufaches seitenwandparallel
einläuft, bis zum Ende, dort um 90° abgebogen ist bis
das andere seitliche Ende des Staufaches erreicht ist.
Von da an ist die Schleppleine dann jeweils unter 180°
Richtungsumkehr in Schlaufen gelegt, bis das Fach ge-
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füllt ist. Die Anordnung der Schleppleine erfolgt dabei
zweckmäßigerweise so, dass das Ende, das am mäan-
derförmig geführten Teil aus dem Staufach vorne austritt,
zugseitig angeordnet ist, so dass die im Fach in Schlau-
fen gelegte Schleppleine bedarfsweise aus diesem nach
vorne abgezogen wird.
[0014] Wenn, was vorteilhaft ist, die Schleppleine
durch ein geflochtenes oder geschlagenes vorzugsweise
textiles Tauwerk gebildet ist, was gegenüber Schlepplei-
nen aus Stahl den Vorteil hat, dass es elastischer ist und
stoßartige Belastungen besser abfängt, dann ist es ge-
mäß einer Weiterbildung der Erfindung von Vorteil, das
Staufach so auszugestalten, dass der Abstand zwischen
den begrenzenden flächigen Wänden, also den Wänden,
an denen der mäanderförmig angeordnete Abschnitt der
Schleppleine anliegt, geringer ist als die lichte Weite der
unbelasteten Schleppleine. Bei einer im Wesentlichen
im Querschnitt kreisrunden Schleppleine entspricht die
lichte Weite dem Durchmesser, bei unrunden oder asym-
metrischen Profilen kommt es auf die lichte Weite in der
Ebene quer zur Wickelebene an. Durch geeignete Di-
mensionierung des Abstandes der flächigen Wände des
Staufaches kann dann ein Kraftschluss zwischen diesen
Wänden und der Schleppleine erzeugt werden, was zum
einen den Vorteil hat, dass die Schleppleine fest und de-
finiert im Staufach angeordnet ist, zum anderen jedoch
mit dafür sorgt, dass die Schlaufen aus Zugrichtung be-
ginnend abgewickelt werden, d.h., dass nicht das ge-
samte Schleppleinenpaket aus dem Staufach herausge-
zogen werden kann, was zu einem Stau vor der Schlepp-
leinenaustrittsöffnung führen könnte. Da der Teil der
Schleppleine, der bereits unter Zug steht, seine lichte
Weite verringert, wird dort, wo die Zugbelastung einge-
leitet wird, gezielt der Kraftschluss mit den Staufachwän-
den aufgehoben.
[0015] Dieser Effekt kann gemäß einer Weiterbildung
der Erfindung noch dadurch unterstützt werden, dass in-
nerhalb des Staufaches benachbarte Schleppleinenab-
schnitte durch Verbindungselemente, vorzugsweise in
Form von Kabelbindern miteinander verbunden werden.
Auf diese Weise kann die Schleppleine oder zumindest
der Schleppleinenabschnitt, der in einem Staufach un-
terzubringen ist, vor dem Einlegen in das Staufach fixiert
werden, wobei zweckmäßigerweise eine der flächigen
Wände im Abstand veränderbar angeordnet ist, so dass
nach Einlegen des Schleppleinenabschnittes in das
Staufach durch Verringern des Abstandes der Kraft-
schluss gezielt hergestellt werden kann.
[0016] Die Schleppleine liegt geschützt innerhalb der
Außenhaut im Bugbereich des Unterseebootes. Um ihre
Funktion zu erfüllen ist bugseitig eine Schleppleinenaus-
trittsöffnung in der Außenhaut vorgesehen, die mittels
eines lösbaren Deckels abgeschlossen ist. Die Anord-
nung und Ausbildung des Deckels ist dabei gemäß einer
Weiterbildung der Erfindung vorteilhaft so vorgesehen,
dass durch Aufbringen einer Zugkraft an der Hilfsleine
selbsttätig die Schleppleinenaustrittsöffnung freigege-
ben wird.

[0017] Dies kann in konstruktiv einfacher Weise da-
durch erreicht werden, dass der Deckel spaltbildend in
der Schleppleinenaustrittsöffnung ausgebildet und an-
geordnet ist, wobei in diesem Spalt zwischen Deckel und
Schleppleinenaustrittsöffnung die Hilfsleine umlaufend
geführt ist. Dies hat den Vorteil, dass durch Zugkraft auf
die Hilfsleine, wie dies regelmäßig nach Übergabe an ein
zu schleppendes Fahrzeug gegeben sein wird, zunächst
die Hilfsleine aus ihrer Nut in der Außenhaut vom Turm
längs des Schiffes bis zum Bug herausgezogen und dann
schließlich, wenn der Bereich des Deckels erreicht ist,
dieser durch die Zugkraft auf die Hilfsleine entfernt wird.
An geeigneter Stelle hinter dem Deckel der Schlepplei-
nenaustrittsöffnung ist dann das Ende der Hilfsleine bei-
spielsweise über einen Schäkel mit dem freien Ende der
Schleppleine verbunden.
[0018] Um ein Entfernen des Deckels aus seinem bün-
digen Verbund in der Außenhaut sicherzustellen, weist
der Deckel einen umlaufenden Rand auf, der den im Be-
reich des Deckels umlaufenden Hilfsleinenabschnitt
nach außen hin abdeckt, so dass die von der Hilfsleine
aufgebrachte Zugkraft den umlaufenden Klebespalt, der
durch das Dichtmittel und eine Kunststofffolie gebildet
wird, in der Art durchschneidet, dass der Deckel aus der
Schleppleinenaustrittsöffnung herausfällt.
[0019] Aufgrund der erforderlichen Länge der
Schleppleine einerseits und den räumlichen Gegeben-
heiten im Bugbereich des Unterseeboots andererseits
ist es insbesondere für Unterseeboote kleinerer und mitt-
lerer Baugröße zweckmäßig, die Schleppleine nicht nur
in einem, sondern in mehreren Staufächern unterzubrin-
gen. Dabei sind vorteilhaft vier Schleppleinen-Staufä-
cher vorgesehen, die paarweise neben- und übereinan-
der angeordnet sind, wobei die Schleppleine von ihrem
Anschlag am Schlepphaken bis zur Hilfsleine alle vier
Staufächer nacheinander durchläuft.
[0020] Dabei sind die Staufächer zweckmäßigerweise
nach vorne offen ausgebildet und im Übrigen geschlos-
sen, so dass über die Hilfsleine die Schleppleine aus
einem nach dem anderen Staufach abgezogen wird. Es
hat sich dabei hinsichtlich der Anordnung als vorteilhaft
erwiesen, den Schlepphaken, an welchem die Schlepp-
leine angeschlagen ist, zwischen nebeneinander ange-
ordneten Staufächern anzuordnen und im Übrigen zwei
Staufächer übereinander anzuordnen, wobei zweckmä-
ßigerweise die Schleppleinenführung so ist, dass zu-
nächst die übereinander angeordneten Schleppleinen-
Staufächer entleert und dann aus den beiden zur ande-
ren Seite des Schlepphakens angeordneten Schlepplei-
nen-Staufächer die Schleppleine herausgezogen wird.
[0021] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her erläutert. Es zeigen

Fig. 1 in stark vereinfachter Seitenansicht den vorde-
ren Teil eines Unterseeboots und den Verlauf
der Hilfsleinenführung,
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Fig. 2 das Unterseeboot gemäß Fig. 1 in Draufsicht,

Fig.3 eine schematische Darstellung eines in der
Schleppleinenaustrittsöffnung liegenden Dek-
kels,

Fig. 4 eine Schnittdarstellung der Außenhaut im Be-
reich des Deckels,

Fig. 5 die Einzelheit V in Fig. 4 in vergrößerter Dar-
stellung,

Fig. 6 die Anordnung der oberen beiden Schlepplei-
nenStaufächer in Draufsicht mit abgenomme-
nen oberen flächigen Wänden,

Fig. 7 die Anordnung der unteren beiden Schlepplei-
nenStaufächer in Draufsicht mit abgenomme-
nen oberen flächigen Wänden und

Fig. 8 eine schematische Seitenansicht der überein-
ander angeordneten Staufächer ohne Seiten-
wand.

[0022] Eine Hilfsleine 1 in Form eines 8 mm dicken
Stahlseils führt von einer Übergabestelle 2 am Turm 3
eines Unterseebootes 4 in einer Nut 5 in der Außenhaut
6 des Bootes 4 zunächst von der Übergabestelle 2 am
oberen Ende des Turmes 3 nach unten und dann längs
des Bootskörpers nach vorne zum Bugbereich 7. Die Nut
5 ist in die aus faserverstärkten Kunststoff gefertigte Au-
ßenhaut 6 nach deren Montage durch Fräsen hergestellt.
In diese Nut 5 ist dann die Hilfsleine 1 eingelegt, wonach
die Nut 5 mit einem Dichtmittel verschlossen worden ist,
welches die Hilfsleine 1 innerhalb der Nut 5 fixiert und
die Nut nach außen hin bündig mit der Außenhaut 6 ab-
schließt.
[0023] Die Nut 5 mündet am Bugbereich 7 in einen
Spalt 8, der zwischen einer dort in der Außenhaut vor-
gesehenen Schleppleinenaustrittsöffnung 9 und einen
Deckel 10, welcher die Öffnung 9 verschließt, gebildet
ist. Dabei überragt der Rand 11 des Deckels 10 die ei-
gentliche Öffnung 9 um ein Stück, wobei die Hilfsleine 1
in diesem überragenden Bereich unter dem Rand 11 um-
laufend um den Deckel 10 geführt ist. Der verbleibende
Freiraum des Spalts 8 ist mit Dichtmittel 12 verfüllt, so
dass sowohl Deckel 10 als auch Dichtmittel 12 bündig
mit der umgehenden Außenhaut 6 abschließen.
[0024] Wie insbesondere die schematische Darstel-
lung gemäß Fig. 3 verdeutlicht, mündet die Nut 5 mit der
darin geführten Hilfsleine 1 schräg von unten und vorne
in den Spalt 8 um dann von vorne betrachtet im Uhrzei-
gersinn unterhalb des Deckelrandes 11 umlaufend im
Spalt 8 geführt zu werden, bis sie kurz vor der Mündungs-
stelle der Nut 9 dann nach innen geführt ist (siehe Fig.
4) und mittels eines Schäkels 13 am freien Ende einer
Schleppleine 14 angeschlagen ist.
[0025] Der Deckel 10 ist mit einem elastischen Kleber

in Form des Dichtmittels 12 in die dort rahmenähnlich
gestaltete Schleppleinenaustrittsöffnung 9 geklebt. Eine
Kunststofffolie 15, die das Festkleben des Deckels auf
der rahmenartigen Deckelauflage verhindert, ist um die
Hilfsleine 1 und die Deckelauflage gelegt. Die Kunststoff-
folie 15 stellt somit sicher, dass weder Deckel 15 noch
Hilfsleine 1 mit der Deckelauflage der Schleppleinenaus-
trittsöffnung 9 verkleben, so dass definierte Abziehkräfte
beim Öffnen des Deckels 10 gewährleistet sind. Der Dek-
kel 15 ist durch das Dichtmittel 12 mit dem Rahmen ver-
klebt. Im Auslösefall wird die Hilfsleine 1 durch diesen
Klebespalt gezogen und zerstört dadurch die Klebung
zwischen Rahmen und Deckel 15. Der Deckel 15 wird
durch die Hilfsleine 1 nicht herausgerissen, sondern es
wird nur die Klebeverbindung zerstört. Der Deckel 15 fällt
dann durch die dann nachfolgende Schleppleine ausge-
stoßen, aus dem Rahmen.
[0026] Die Schleppleine 14 selbst ist im Bugbereich 7
von vorne gesehen hinter dem Deckel 10 in insgesamt
4 Staufächern 16a bis 16d angeordnet. Die Staufächer
16a bis 16d weisen einen quaderförmigen Innenraum
auf und sind sämtlich nach vorne, also zum Deckel 10
hin offen ausgebildet. Der Raum dieser Staufächer wird
durch schmale Rückwände 17, schmale Seitenwände 18
sowie flächige Seitenwände 19 begrenzt. Zum Einlegen
der Schleppleine 14 in die Staufächer 16a bis 16d können
jeweils eine der flächigen Seitenwände 19 entfernt wer-
den. Dabei ist der Abstand der flächigen Seitenwände
19 zueinander kleiner als der Durchmesser der in diesem
Ausführungsbeispiel im Querschnitt etwa kreisrunden
Schleppleine 14 in unbelastetem Zustand. Hierdurch
wird ein Kraftschluss zwischen der Schleppleine 14 und
den flächigen Seitenwänden 19 erzeugt, der den einlei-
tend beschriebenen Effekt hat, dass die Schleppleine 14
stets bestimmungsgemäß aus den Staufächern 16 her-
ausgezogen wird und nicht als Paket aus einem Staufach
16 herausgezogen werden kann.
[0027] Die Staufächer 16a und 16c liegen nebenein-
ander und über den darunter liegenden Staufächern 16b
und 16d. Zwischen nebeneinander liegenden Staufä-
chern 16a, 16c bzw. 16b, 16d ist ein Freiraum gebildet,
in welchem ein Schlepphaken 20 angelenkt ist, an wel-
chem ein Ende der Schleppleine 14 mittels einer Schlau-
fe 21 angeschlagen ist. Von der Schlaufe 21 verläuft die
Schleppleine 14 zunächst in das von vorne gesehen un-
tere linke Staufach 16d längs der Seitenwand 18 bis zur
Rückwand 17, wo es um 90° abgebogen längs der Rück-
wand 17 verläuft, um dann beim Erreichen der gegen-
überliegenden Seitenwand 18 seine Richtung um 180°
zu ändern. Innerhalb des Staufaches 16d ist die Schlepp-
leine 14 dann mäanderförmig geführt, wobei benachbar-
te Schleppleinenabschnitte zusätzlich mit Kabelbindern
oder anderen Fixierelementen verbunden sein können.
Das Ende des mäanderförmig geführten Teils der
Schleppleine ist aus dem Staufach 16d nach oben in das
darüber liegende Staufach 16c geführt, wo die Schlepp-
leine 14 wieder längs der Seitenwand 18 bis zur Rück-
wand 17 geführt ist, dort um 90° umgelenkt bis zur ge-
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genüberliegenden Seitenwand und ab da mäanderför-
mig jeweils unter 180° richtungswechselnd aufgeschos-
sen ist. Das Ende des mäanderförmig aufgeschossenen
Teils der Schleppleine 16 des Staufachs 16c ist nach
unten zu dem diagonal versetzt dazu liegenden Staufach
16b geführt, wo die Schleppleine 14 wieder entspre-
chend wie anhand der Staufächer 16c und 16d beschrie-
ben aufgeschossen ist. Das aus diesem Staufach 16b
herausführende Ende ist dann nach oben zum Staufach
16a geführt, wo die Schleppleine 14 nach der mäander-
förmigen Führung schließlich am Schäkel 13 angeschla-
gen ist, welcher die Schleppleine 14 mit der Hilfsleine 1
verbindet.
[0028] Sobald die Hilfsleine 1 aus der Nut 5 heraus-
gezogen ist und der Deckel 10 aufgrund der Zugkraft der
Hilfsleine 1 entfernt ist, wirkt die Zugkraft auf das am
Schäkel 13 angeschlagene Ende der Schleppleine 14,
die dann zunächst aus dem Staufach 16a abgezogen
wird. Erst nachdem das Staufach 16a entleert ist, wird
der weitere Schleppleinenabschnitt herausgezogen, der
in dem darunter befindlichen Staufach 16b aufgeschos-
sen ist. Schließlich wird die Schleppleine aus dem Stau-
fach 16c abgezogen bis dann auch das letzte Staufach
16d entleert ist. Während des Herausziehens der
Schleppleine 14 aus den Staufächern 16a-d erreicht der
Schäkel 13 mit Hilfe der Hilfsleine 1 das schleppende
Fahrzeug. Dort wird der Schäkel 13 geöffnet, das
Schleppseil 14 aus dem Schäkel 13 entnommen und in
das Schleppgeschirr des schleppenden Fahrzeuges ein-
gehakt. Jetzt ist die Verbindung zwischen Uboot und dem
schleppenden Fahrzeug gegeben und die Zugkraft wird
auf den Schlepphaken 20 übertragen.

Bezugszeichenliste

[0029]

1 Hilfsleine
2 Übergabestelle
3 Turm
4 Unterseeboot
5 Nut
6 Außenhaut
7 Bugbereich
8 Spalt
9 Schleppleinenaustrittsöffnung
10 Deckel
11 Deckelrand
12 Dichtmittel
13 Schäkel
14 Schleppleine
15 Kunststofffolie
16a, b, c, d Staufächer
17 Rückwände
18 Seitenwände
19 Flächige Seitenwände
20 Schlepphaken
21 Schlaufe

Patentansprüche

1. Unterseeboot mit einer Schleppleine (14) dadurch
gekennzeichnet, dass die Schleppleine (14) im
Bugbereich (7) des Schiffskörpers gestaut und mit
einer Hilfsleine (1) verbunden ist, die vom Bugbe-
reich (7) bis zum Turm (3) in oder an der Außenhaut
(6) geführt ist.

2. Unterseeboot nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das eine Ende der Schleppleine (14)
mit dem unterseebootseitigen Schlepphaken (20)
verbunden ist.

3. Unterseeboot nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hilfsleine (1) durch ein im
Vergleich zur Schleppleine (14) dünnes Seil, insbe-
sondere Stahlseil gebildet ist.

4. Unterseeboot nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfs-
leine (1) in einer vorzugsweise durch Dichtmittel ge-
schlossenen Nut (5) in der Außenhaut (6) angeord-
net ist.

5. Unterseeboot nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schleppleine (14) in mindestens einem Staufach
(16) vorzugsweise mäanderförmig angeordnet ist.

6. Unterseeboot nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schleppleine (14) durch geflochtenes oder geschla-
genes, vorzugsweise textiles Tauwerk gebildet ist
und dass der Abstand der das Staufach (16) begren-
zenden flächigen Wände (19) kleiner ist als die lichte
Weite der unbelasteten Schleppleine (14), derart,
dass die Schleppleine (14) kraftschlüssig innerhalb
des Staufaches (16) angeordnet ist.

7. Unterseeboot nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass inner-
halb des Staufaches (16) benachbarte Schlepplei-
nenabschnitte durch Verbindungselemente, vor-
zugsweise in Form von Kabelbindern miteinander
verbunden sind.

8. Unterseeboot nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bugseitig
eine Schleppleinenaustrittsöffnung (9) in der Außen-
haut (6) vorgesehen ist, die mittels eines lösbaren
Deckels (10) abgeschlossen ist, der so ausgebildet
und angeordnet ist, dass durch Aufbringen einer
Zugkraft an der Hilfsleine (1) selbsttätig die Schlepp-
leinenaustrittsöffnung (9) freigegeben wird.

9. Unterseeboot nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Dek-
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kel (10) spaltbildend in der Schleppleinenaustritts-
öffnung (9) angeordnet und ausgebildet ist, wobei
innerhalb des zwischen Deckel (10) und Schlepplei-
nenaustrittsöffnung (9) gebildeten Spalts (8) die
Hilfsleine (1) umlaufend geführt ist.

10. Unterseeboot nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Dek-
kel (10) einen umlaufenden Rand (11) aufweist, wel-
cher den im Bereich des Deckels (10) umlaufenden
Hilfsleinenabschnitt (1) nach außen hin abdeckt.

11. Unterseeboot nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der der
zwischen Deckel (10) und Schleppleinenaustrittsöff-
nung (9) gebildete Spalt (8) nach außen hin bündig
abschließend mit Dichtmittel (12) verfüllt ist.

12. Unterseeboot nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vier
Schleppleinenstaufächer (16a - 16d) vorgesehen
sind, die paarweise neben- und übereinander ange-
ordnet sind, wobei die Schleppleine (14) von ihrem
Anschlag am Schlepphaken (20) bis zur Hilfsleine
(1) alle vier Staufächer (16a- 16d)durchläuft.

13. Unterseeboot nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass alle vier
Staufächer (16a - 16d) nach vorne offen ausgebildet
sind, wobei der Schlepphaken (20) zwischen neben-
einander angeordneten Staufächern befindlich ist.
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